
: 

Deutscher Bundestag 

14. Wahlperiode 

Drucksache 14/5540 

13.03.2001 

Antwort 

der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Fraktion der PDS - 
Drucksache 14/5366 - 

Strafrechtliche Verfolgung eines syrisch-orthodoxen Pfarrers in der Türkei 
wegen Äußerungen zum Völkermord an den Armeniern 

Der türkische Staatsbürger und syrisch-orthodoxe Pfarrer Y. A. nahm in einem 
Interview mit der türkischen Tageszeitung Hürriyet am 4. Oktober 2000 Stel-
lung zum Völkermord an den Armeniern und syrisch-orthodoxen Christen. 
„Alle Menschen in diesem Gebiet kennen die Wahrheit. Ich unterstütze nicht 
die Armenier. Ich sage, dass die Tatsache des Völkermordes wahr ist. Das 
kann niemand leugnen ...". Die Tageszeitung „Hürriyet" titulierte die Aus-
sagen des Pfarrers mit den Worten „Die Verräter sind unter uns." Nach diesem 
Interview begann in Diyarbakir ein Strafverfahren gegen Y. A. Er wird nach 
§ 312 des türkischen Strafgesetzbuches angeklagt, weil er, so § 312 „das Volk 
offen zu Hass aufgehetzt hat, indem Unterscheidungen nach Region, Klasse, 
Rasse und Religion vorgenommen worden sind." Hierfür droht eine Höchst-
strafe von fünf Jahren Haft. 
Pfarrer Y. A. befindet sich derzeit unter Hausarrest. Das am 21. Dezember 
2000 eröffnete Verfahren wegen „Volksverhetzung und Hochverrat" soll am 
22. Februar 2001 fortgesetzt werden. Der Arbeitskreis Shalom an der Katholi 
schen Universität Eichstätt hat Pfarrer Y. A. mit dem Shalompreis des Jahres 
2001 ausgezeichnet, „weil er trotz massiver Bedrohung und Anklage wegen 
Volksverhetzung nicht davon abweicht, an den vielfachen Mord an Armeniern 
und syrisch-orthodoxen Christen öffentlich zu erinnern." 
Eine Auseinandersetzung mit der türkischen Zeitgeschichte und Aufarbeitung 
des Völkermordes an den Armeniern wird durch diesen § 312 des türkischen 
Strafgesetzbuches verhindert. In der Türkei müssen Wissenschaftler, Journa-
listen und Menschenrechtler, wenn sie sich zum Genozid an den Armeniern 
im Jahre 1915 äußern, ebenfalls mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen, wie 
im Falle des türkischen Menschenrechtlers Akin Birdal. 

1.  Ist der Bundesregierung der Fall des Pfarrers Y. A. bekannt? 

Ja. Zur Prozessbeobachtung am 21. Dezember 2000 und 22. Februar 2001 war 
neben Mitgliedern des Deutschen Bundestages auch die Deutsche Botschaft in 
Ankara vertreten. 
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2. Hat es Bemühungen der Bundesregierung gegeben, sich bei der türkischen 
Regierung dafür einzusetzen, dass das Verfahren gegen den Pfarrer be 
endet wird? 

Die Bundesregierung hat ihre Sorge hinsichtlich dieses Verfahrens im Rahmen 
ihres Menschenrechtsdialoges mit der Türkei wiederholt angesprochen. Gleich-
zeitig beobachtet sie den Prozess sehr aufmerksam. Die Präsenz der deutschen 
Botschaft in Ankara bei den Prozessterminen stellt ebenfalls ein klares Signal 
gegenüber der Türkei dar. 

3. Sind der Bundesregierung andere Fälle bekannt, in denen Personen, weil 
sie sich zum Völkermord an den Armeniern geäußert haben, in der Türkei 
in den letzten Jahren strafrechtlich verfolgt wurden? 

Wenn ja, welche Fälle sind der Regierung bekannt? 

Ja, neben Pfarrer Y. A. wurde auch der bekannte Menschenrechtler und frühere 
IHD-Vorsitzende Birdal am 8. Februar 2001 wegen „öffentlicher Verleumdung 
der türkischen Nation" angeklagt. Anlass sind Äußerungen Birdals, die er im 
Oktober 2000 in Bremerhaven gemacht und in denen er die Übergriffe auf die 
armenische Bevölkerung im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet 
haben soll. 

4. Ist die Bundesregierung gewillt, sich dafür einzusetzen, dass in der Türkei 
die Gesetzgebung soweit geändert wird, dass türkische Staatsbürger sich 
kritisch mit ihrer Geschichte auseinandersetzen und den Völkermord an 
den Armeniern und anderen religiösen und ethnischen Minderheiten auf-
arbeiten können? 

In der Beitrittspartnerschaft der Europäischen Union mit der Türkei spielt der 
Dialog über die Menschenrechtslage in der Türkei eine zentrale Rolle. Darin 
wird die Einhaltung der Menschenrechte und speziell die Garantie der Mei-
nungsfreiheit als Priorität festgeschrieben. Die Bundesregierung führt regel-
mäßig Gespräche mit der Türkei über eine Verbesserung der dortigen Menschen-
rechtslage. 

5. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, ob die türkische Regierung 
beabsichtigt, im Rahmen der Diskussion um eine Verfassungs- und Straf-
rechtsreform rechtliche Voraussetzungen zu schaffen, die eine Auseinan-
dersetzung mit dem Völkermord an den Armeniern ermöglichen, die nicht 
von strafrechtlicher Verfolgung bedroht ist? 

Nein 

6. Sind der Bundesregierung die Beschlüsse von Parlamenten, Parlaments-
ausschüssen oder Regierungsstellen in den EU-Staaten Belgien, Frank-
reich, Griechenland, Italien und Schweden zum Völkermord an den Arme-
niern bekannt? 

Wenn ja, wie bewertet sie diese Beschlüsse? 

Der Bundesregierung sind die Beschlüsse von Parlamenten und Parlamentsaus-
schlüssen anderer EU-Staaten bekannt. 
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7. Ist die Bundesregierung willens, auch angesichts der Mitverantwortung 
des Deutschen Reiches am Völkermord an den Armeniern, ähnliche 
Schritte zur Anerkennung dieses Völkermordes an den Armeniern auch 
hier in der Bundesrepublik Deutschland einzuleiten? 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass die Frage der Bewertung der Massaker 
an den Armeniern 1915/16 im Wesentlichen eine historische Frage und damit 
Gegenstand der Geschichtswissenschaft und in erster Linie Sache der betroffe-
nen Länder Armenien und der Türkei ist. 


